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Amtliche Mitteilungen
Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse vom 

12.04.2018

In der 18. Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde 
Oberkrämer am 12.04.2018 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst.

Öffentliche Sitzung:
- keine -

Nichtöffentliche Sitzung:

B-284/2018
(DS-705/2018)

Beschluss über den Heimfall eines Erbbaurechts  
an dem Grundstück Triftstraße 11A in der  
Gemarkung Marwitz
Einbringer: Verwaltung     
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Folgender Antrag wurde abgelehnt:

B-283/2018
(DS-704/2018)

Beschluss über den Verkauf einer Teilfläche des 
Flurstückes 1/4 der Flur 4 in der Gemarkung Bötzow
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: 8 Stimmenthaltungen: 0

Oberkrämer, 13.04.2018
P. Leys
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse vom 
26.04.2018

In der 23. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Oberkrämer am 26.04.2018 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:

Öffentliche Sitzung:

B-285/2018
(DS-701/2018)

Beschluss über die Billigung des Entwurfes zum 
Bebauungsplan Nr. 54/2015 „Wohnbebauung 
östlich des Gartenweges, zwischen Mittelweg und 
Hörstegraben (Koppelgraben) im OT Schwante sowie 
deren öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB
Einbringer: Verwaltung 
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  17 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-286/2018
(DS-700/2018)

Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
2. Änderung „Bahnstraße - Oranienburger Weg - 
An den Weiden“ im OT Vehlefanz gem. § 2 (1) BauGB 
i.V.m. § 1(8) BauGB sowie § 13a BauGB - Grundstück 
in der Gemarkung Vehlefanz Flur 4 Flurstück 452
Einbringer: Verwaltung      
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10 Nein-Stimmen: 5 Stimmenthaltungen: 2

B-287/2018
(DS-717/2018)

Beschluss zur Änderung des Straßennamens  
„Kallittenbergweg“ in „Kalittenbergweg“ im OT Marwitz
Einbringer: Verwaltung       
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  17 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-288/2018
(DS-714/2018)

Beschluss zum Jahresabschluss der Gemeinde 
Oberkrämer zum 31.12.2014 
Einbringer: Verwaltung      
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  17 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-289/2018
(DS-715/2018)

Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters 
zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 der 
Gemeinde Oberkrämer 
Einbringer: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  17 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

B-290/2018
(DS-716/2018)

Aufnahme der Bewerberinnen/Bewerber in die 
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen für die 
Amtsperiode 2019 bis 2023
Einbringer: Verwaltung      
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  16 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 1

Nichtöffentliche Sitzung:
- keine -

Oberkrämer, 27.04.2018
P. Leys
Bürgermeister
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2. Änderung des Bebauungsplanes   
„Bahnstraße - Oranienburger Weg - An den Weiden“  

im OT Vehlefanz 

• öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 (1) BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat 
auf ihrer Sitzung am 26.04.2018 gem. § 2 (1) BauGB  
i. V. m. § 1 (8) BauGB die Aufstellung der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes „Bahnstraße - Oranienburger Weg - An den 
Weiden“ im OT Vehlefanz als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
beschlossen. Es gelten die Vorschriften des § 13a BauGB in 
Verbindung mit § 13 (2) und (3) Satz 1 BauGB.

Der Geltungsbereich der Planänderung umfasst das Grundstück 
„An den Weiden“ in der Gemarkung Vehlefanz Flur 4 Flurstück 
452, gemäß dem in der Anlage beiliegenden Lageplan. Es hat 
eine Größe von 628 m². 

Planungsziel ist die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses. 
Der jetzt gültige Bebauungsplan setzt für das Grundstück 
eine private Grünfläche mit Spielplatz fest. Die Änderung des 
Bebauungsplanes bezieht sich auf die Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebietes, entsprechend der Darstellung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Oberkrämer, der die 
Fläche als Wohnbaufläche darstellt.

Die Kosten für die Erstellung der Planung und Erschließung sind 
vom Antragsteller zu übernehmen.

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.

Anlage:  
Lageplan mit Umgrenzung des Plangebietes der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes  „Bahnstraße - Oranienburger Weg -  
An den Weiden“ im OT Vehlefanz 

Oberkrämer, 27.04.2018
P. Leys 
Bürgermeister 

Bebauungsplan Nr. 54/2015 „Wohnbebauung östlich des 
Gartenweges, zwischen Mittelweg und Hörstegraben 

(Koppelgraben) , OT Schwante

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung  
gem. § 3 (2) BauGB - öffentliche Auslegung -

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat auf  
ihrer Sitzung am 26.04.2018 den oben genannten Bebauungs-
planentwurf in der Fassung vom März 2018 gebilligt und zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB bestimmt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die 
Flurstücke 164 (tlw.), 165 (tlw.) und 166 der Flur 7 in der 
Gemarkung Schwante mit einer Größe von ca. 1,2 ha.

Siehe dazu den anliegenden Auszug aus der Liegenschaftskarte.

Planziel ist es, im Plangebiet die Voraussetzungen für eine 
Bebauung mit den im allgemeinen Wohngebiet zulässigen 
Nutzungen zu schaffen.

Das Vorhaben ist unter Berücksichtigung der Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung zu erstellen. 
Die Realisierung erfolgt im Rahmen der zusätzlichen Entwick-
lungsoption gem. dem Ziel 4.5. Abs. 2 des LEP BB (Entwick-
lungsmöglichkeiten der Gemeinde Oberkrämer für etwa 5,5 ha 
zusätzliche Wohnsiedlungsflächen innerhalb von 10 Jahren ab 
2009).

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß BauGB 
mit Umweltprüfung. Gemäß § 2 (4) BauGB wird für die Belange 
des Umweltschutzes nach §1 (6) Nummer 7 und § 1a BauGB 
eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der Umwelt-
bericht wurde gemäß § 2a BauGB als gesonderter Bestandteil 
der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes erarbeitet.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
erfolgt durch öffentliche Auslegung der nachfolgend genannten 
Planunterlagen in der Zeit von

Dienstag, den 22. Mai 2018 bis einschließlich 
Montag, den 25. Juni 2018

während folgender Dienststunden:

Montag, Mittwoch, Donnerstag
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Ort der Auslegung:  
Gemeindeverwaltung Oberkrämer - Bürgersaal -
OT Eichstädt
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer

Ergänzend werden der Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung 
sowie die Unterlagen zur öffentlichen Auslegung in das Internet 
eingestellt. Die Unterlagen können jederzeit während der 
Auslegungsfrist unter www.oberkraemer.de/Bekanntmachungen 
eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem ausgelegten Entwurf schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bleiben 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt. 

Folgende Planunterlagen liegen öffentlich aus:

• Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 54/2015 „Wohnbebauung 
östlich des Gartenweges, zwischen Mittelweg und Hörste-
graben (Koppelgraben), OT Schwante, Stand März 2018  mit 
Begründung einschließlich Umweltbericht

• die nach Einschätzung der Gemeinde Oberkrämer wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

Schutzgut Umweltthemen Stichwortartige Beschreibung
Mensch • Immissionsschutz

• menschliche Gesundheit
• Erholungsnutzung
• Verkehr
• Störfälle oder Katastrophen

• keine erheblichen Auswirkungen
• keine erheblichen Auswirkungen
• keine erheblichen Auswirkungen
• keine erheblichen Auswirkungen

Boden • Versiegelung 

• Altlasten
• Munitionsbergung

• geringe frühere Versiegelung (Gewächshaus, Zuwegung)
• geplante Eingriffe durch zusätzliche Versiegelung
• nicht bekannt
• keine Belastung mit Kampfmitteln bekannt

Wasser • Niederschlagsentwässerung
• Trinkwasser- und Gewässer-

schutz, Oberflächengewässer

• weiterhin Versickerung im Plangebiet
• Plangebiet liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone
• benachbarter Hörstegraben (Koppelgraben) wird durch 

geplante Nutzungen nicht beeinträchtigt
Klima/Luft • Kaltluftentstehung 

• Luftaustausch
• keine besondere Bedeutung für Kaltluftentstehung und 

Luftaustausch
Pflanzen • Gehölze

• sonstiger Bewuchs
• keine Eingriffe in Gehölzbestand erforderlich
• Beseitigung des Sachalin-Staudenknöterichs (Reynout-

riasachalinensis) als standortfremde Pflanze nahe dem 
Graben

• geplante Gehölzpflanzungen 
Tiere/Artenschutz • Brutvögel

• Reptilien 
• Fledermäuse
• Amphibien
• Biber, Fischotter

• Nachweis Fortpflanzungsstätten Star im Baumbestand 
am Graben, keine Beeinträchtigung, da Erhalt des 
Baumbestandes

• keine Nachweise von Reptilien im Plangebiet
• geeignete Habitate für Amphibien am Graben, hier keine 

Eingriffe geplant
• geeignete Sommerquartiere für Fledermäuse im 

Baumbestand am Graben, hier keine Eingriffe geplant
• Biber, Fischotter im angrenzenden Graben, Fraßspuren 

Biber an Gehölzen in Grabennähe im Plangebiet, keine 
Beeinträchtigung, da Erhalt des Gehölzbestandes und 
Ergänzung durch weitere Gehölzpflanzungen

Biotope Biotopschutz und Biotopverbund

Orts- und Landschaftsbild • Orts- und Landschaftsbild • Beeinträchtigung des Offenlandcharakters der  
bisherigen Ackerfläche

• Neugestaltung Ortsbild durch Bebauung und  
Gehölzpflanzungen 

• Erhalt und Entwicklung Gehölzbestand am Graben
Kultur- und Sachgüter • Bodendenkmale

• Baudenkmal
• keine Bodendenkmale bekannt
• keine Baudenkmale vorhanden

Schutzgebiete Natur- und 
Landschaftsschutz

• Landschaftsschutzgebiet
• Naturschutzgebiet
• Naturpark
• Nationalpark 
• Biosphärenreservat
• keine Naturdenkmale,
• geschützte Landschafts-

bestandteile 
• geschützte Biotope 
• Vogelschutzgebiete 
• Schutzgebiete nach der 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

• Plangebiet liegt nicht in den genannten Schutzgebieten 
oder in deren Nahbereich

Mensch/Natur und 
Landschaft

• Abfälle  

• Abwässer

• Hausmüllentsorgung durch Landkreis als zuständigem 
Entsorgungsträger

• Anschluss an die zentrale Schmutzwasserversorgung
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Anlage:
Übersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 54/2015 „Wohnbebauung östlich 
des Gartenweges, zwischen Mittelweg und Hörstegraben 
(Koppelgraben), OT Schwante

Oberkrämer, 27.04.2018
P. Leys
Bürgermeister

Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der 
Vorschlagsliste zur Schöffenwahl

Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Gemeinde 
Oberkrämer für die Amtszeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 
in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Oranienburg 
und den Strafkammern des Landgerichts Neuruppin
1. Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 26.04.2018 den 

Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen für das Landgericht Neuruppin und das 
Amtsgericht Oranienburg gefasst. 

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG) in der Zeit vom

Dienstag, 22.05.2018 bis Mittwoch, 30.05.2018
jeweils Montag, Mittwoch und Donnerstag

von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
jeweils Dienstag

von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
jeweils Freitag

von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht an folgenden Orten aus:

Gemeindeverwaltung Oberkrämer
Bürgersaal
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer

Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen 
einer Woche nach Schluss der Auslegung schriftlich oder zu 
Protokoll (Gemeindeverwaltung Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2,  
16727 Oberkrämer) Einspruch mit der Begründung erhoben 
werden, dass in die Listen Personen aufgenommen wurden, die 
nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang zu diesem Schreiben) 
nicht aufgenommen werden durften oder sollten.

Oberkrämer, 27.04.2018
P. Leys
Bürgermeister

Anhang (Text der §§ 32 bis 34 GVG)

§ 32 GVG [Unfähigkeit zum Schöffenamt]
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen 
einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten verurteilt sind;

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer 
Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

§ 34 GVG [Weitere nicht zu berufende Personen]
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen 

werden:

1. der Bundespräsident;

2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesre-
gierung;

3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder 
Ruhestand versetzt werden können;

4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und 
Rechtsanwälte;

5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, 
Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche 
Bewährungs- und Gerichtshelfer;

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen 
Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen 
Leben verpflichtet sind;

7.  Personen, die als ehrenamtliche Richter in der Straf-
rechtspflege in zwei aufeinander folgenden Amtsperioden 
tätig gewesen sind, von denen die letzte Amtsperiode 
zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagslisten noch 
andauert.

(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten 
Beamten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu 
dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen.

Oberkrämer, 27.04.2018
P. Leys
Bürgermeister

Bekanntgabe der Abmarkung von Grenzen durch 
Offenlegung an Herrn Hubertus Schmidt bzw. dessen 

unbekannte Erben

Die Grenzen des Flurstücks 222, Flur 2, Gemarkung Schwante, 
Gemeinde Oberkrämer, Lagebezeichnung 16727 Oberkrämer 
OT Schwante, Gemeinschaftsweg sind vermessen worden.

Im Grenztermin am 16.04.2018 war Gelegenheit, sich über 
das Ergebnis der Grenzermittlung und die vorgenommenen 
Abmarkung unterrichten zu lassen und die zur Grenzfest-
stellung notwendigen Anerkennungserklärungen abzugeben. 
Am Grenztermin haben Sie oder ein von Ihnen Bevollmächtigter 
jedoch nicht oder nicht bis zum Abschluss teilgenommen. 
Gegebenenfalls hat im Grenztermin Ihr Vertreter seine Bevoll-
mächtigung nicht ausreichend nachgewiesen.
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Ende der amtlichen Mitteilungen

Gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 2*) des Brandenburgischen Vermes-
sungsgesetzes (BbgVermG) in der zurzeit gültigen Fassung gebe 
ich deshalb durch Offenlegung die vorgenommene Abmarkung 
bekannt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die vorgenommene Abmarkung können Sie innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Widerspruch 
erheben.

Die Einwendungen gegen das Ergebnis der Grenzermittlung  
und/oder der Widerspruch gegen die vorgenommene/n 
Abmarkung/en sind beim ÖbVI Matthias Noffke, Berliner  
Straße 64 a, 16540 Hohen Neuendorf schriftlich oder zur  
Niederschrift einzulegen.

Die Offenlegung der Abmarkung erfolgt beim  ÖbVI Matthias 
Noffke, Berliner Str. 64a in 16540 Hohen Neuendorf in der Zeit 
vom  21.05.2018 - 18.06.2018.

Hohen Neuendorf, 17.04.2018
Ingenieurbüro Noffke und Berteit
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Bekanntmachungsanordnung 
- Jahresabschluss 2014 der Gemeinder Oberkrämer -

Der von der Gemeindevertretung beschlossene Jahresab-
schluss 2014 der Gemeinde Oberkrämer wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme 
während der Öffnungszeiten

dienstags  von  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
  und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
donnerstags von  09:00 Uhr – 12:00 Uhr

bei der Gemeinde Oberkrämer,

Gemeindeverwaltung Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2, 
Fachbereich Finanzverwaltung, Zimmer 16a, öffentlich aus.

Oberkrämer, 27.04.2018
P. Leys 
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung 
- Entlastung des Bürgermeisters zum Jahresabschluss 

2014 der Gemeinde Oberkrämer -

Gemäß § 82 Absatz 4 Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Oberkrämer am 26.04.2018 die Entlastung des 
Bürgermeisters zum Jahresabschluss 2014 beschlossen. 

Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Oberkrämer, 27.04.2018
P. Leys 
Bürgermeister



Seite 8 Amtsblatt für die Gemeinde Oberkrämer

Amtsblatt 3 - Jahrgang 17

Aus dem Bau- und Ordnungsamt der Gemeinde Oberkrämer

Der Sommer steht 
unmittelbar vor der Tür. Es 
jährt sich die Zeit, in der 
das gemütliche Beisam-
mensein im Freien wieder 
Spaß macht. Besonders in 
unserem ländlichen Raum 
ist es umso schöner, wenn 
die lauen Sommerabende 
bei einem knisternden 
Lagerfeuer im Garten 
verbracht werden können. 
Doch was darf eigentlich 
verbrannt werden und wie 
groß darf das Lagerfeuer 
sein?

Grundsätzlich ist das 
Abbrennen von Stoffen im 
Freien untersagt, soweit 
die Nachbarschaft oder die 
Allgemeinheit gefährdet oder belästigt 
wird. Doch es gibt einige Grundregeln, 
mit denen eine solche Belästigung nicht 
zu erwarten ist und ein unangenehmer 
Brief aus dem Ordnungsamt nach der 
Beschwerde des Nachbarn vermieden 
werden kann. 

Neben der generellen Rücksichtnahme 
gegenüber den Nachbarn (nur  
gelegentliche Holzfeuer und ausreichend 
Abstand zum nächsten Gebäude), sind 
die Brennmaterialien von entscheidender 
Bedeutung. Grundsätzlich darf nur 
naturbelassenes und trockenes Holz 
verbrannt werden. Dinge wie Schnittgut, 

Laub, behandeltes Holz 
oder Abfälle aller Art dürfen 
nach dem Gesetz nicht 
verbrannt werden. Genau 
diese Stoffe würden zu der 
unerwünschten Rauchent-
wicklung und zur Belastung 
der Umwelt führen. 

Ist das geeignete Holz 
erstmal besorgt, bleibt 
nur zu klären, wie die 
Feuerstelle aussehen soll. 

Der Platz für das Feuer 
sollte im ausreichenden 
Abstand zu den nächsten 
Gebäuden gewählt werden. 
Zudem ist ein Feuer mit 
einem Abstand von weniger 
als 50 m zum Waldrand 

untersagt. Nachdem der Platz feststeht, 
sollte ausreichend Löschmaterial bereit-
gestellt werden. Dann kann das Holzfeuer 
entzündet werden. Als Anzünder 
empfehlen sich Grillanzünder oder 
Holzspäne. Auf Benzin, Spiritus oder 
andere Brandbeschleuniger sollte in 
jedem Fall verzichtet werden. Brennt das 
Feuer dann, darf es einen Durchmesser 
und eine Höhe von einem Meter nicht 
überschreiten. 

Das regelmäßige Nachlegen von Holz ist 
natürlich unbedenklich, solange das Feuer 
bis zum Erlischen der Glut beaufsichtigt 
wird.

Die Afrikanische Schweine-
pest ist auf dem Vormarsch

Fälle von Afrikanischer Schweinepest 
traten bisher in Russland, der Ukraine, 
Weißrussland, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Rumänien, Tschechien und 
Moldavien auf. Diese Erkrankung ist zwar 
nicht auf den Menschen übertragbar, aber 
für die Haus- und Wildschweine endet 
diese Krankheit meist tödlich.

Die Einschleppung des Virus hätte schwer-
wiegende Folgen für alle Hausschwei-
nebestände und für die Wildschweine. 
Es muss alles dafür getan werden, dass 
dieses hoch infektiöses Virus nicht nach 
Deutschland eingeschleppt wird.

Eine Verschleppung der Afrikanischen 
Schweinepest kann über Speisereste 
erfolgen, die von infizierten Haus- oder 
Wildschweinen stammen. In rohem 
Fleisch, gepökelten oder geräucherten 
Fleischwaren wie Schinken und Würsten 
(z. B. Salami) ist das Virus monatelang 
ansteckungsfähig. Auch eine Übertragung 
durch virusbehaftete Kleidung und Geräte 
ist möglich.

Bitte bringen Sie keine fleischhaltigen 
Lebensmittel aus den betroffenen 
Gebieten mit. Entsorgen Sie Speisereste 
in die dafür vorgesehenen verschließbaren 
Müllbehälter und lassen Sie nichts in der 
Natur zurück.

Gemütliches Lagerfeuer 
- aber wie mache ich es richtig -

Dirk Eger  
Leiter Bau- und Ordnungsamt

Am Mittwoch, den 25.04. 2018 hatte 
der Bürgermeister - Herr Peter Leys - 
Vertreter der Presse eingeladen, um über 
den Baufortschritt in der Kita „Krämer 
Kids“ in Vehlefanz zu berichten.

Bei dem einstündigen Rundgang konnten 
sich die Journalisten überzeugen, dass 
in allen Räumen der Kita auf einer 
Grundfläche von insgesamt 1.200 qm 
mehrere Gewerken gleichzeitig fleißig 
arbeiteten. So wurden Trockenbauwände 
gestellt, die Unterkonstruktionen der 
Akustikdecken montiert, Elektrokabel 
gezogen und bereits sanitäre Instal-
lationen ausgeführt. 

Die Räume komplettieren sich nun 
sichtbar von Tag zu Tag.  Seit der 
Freigabe der Bauarbeiten am 14.02.2018 
wird wöchentlich ein Baurapport 
abgehalten, um einen zügigen Bauablauf 
zu garantieren.

Bevor allerdings mit den Aufbauten 
begonnen werden konnte, war die 
freigelegten  Bodenplatten, die Gebäude-
trennfugen, die Anschlüsse der Terras-

sentüren abzudichten und ein recht 
komplizierter Fußbodenaufbau inklusive 
der Heizungsanlage vorzunehmen.

Da das fast 20-Jahre alte Gebäude 
insbesondere im Innenausbau von der 
Grundplatte 

bis zur Akustikdecke nach dem neuesten 
Stand der Technik ausgerüstet wird, findet 
hier neben dem eigentlichen Sanierungs-
auftrag auch eine Modernisierung statt. 

Im Haushalt der Gemeinde wurden für 
diese Baumaßnahme ca. 1,4 Mio. Euro 
bereitgestellt. Aufträge im Wert von bisher 
1,15 Mio. Euro sind vergeben.

Die Ausschreibung der finalen 
Bauendreinigung und der Außenanlagen 
läuft.

Spätestens zum Beginn der neuen 
Kitajahres (01.08.) soll die Nutzung 
aufgenommen werden.

Modernisierung der Kita Krämer Kids

Noch lagern hier die Baumaterialien, aber spätestens 
zum 01.08.2018 sollen die Kinder ihre Kita wieder in 
Besitz nehmen können.

Bauarbeiten in allen Räumen.
Fotos (2) Gemeinde Oberkrämer
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Neuerscheinungen in Ihren Bibliotheken
Kinderliteratur
• Lincoln Peirce:  

Bei mir läuft‘s, ihr Nullchecker!
• Katja Frixe:  

Der zauberhafte Wunschbuchladen
• Paco Jiménez:  

Soy Luna - Ein neuer Start
• Alexander Steffensmeier: 

Lieselotte macht Urlaub
• Jakob Musashi Leonhardt:  

Knapp vorbei ist auch daneben 
DVDs
• Fack ju Göthe 3
• Blade Runner 2049
• Victoria und Abdul
• Paddington 2
• Die Schöne und das Biest

CDs
• Mega Hits 2018 - Die Erste
• Booom 2018 - The First
• Bravo Hits 100
• Sunrise Ave: Heartbreak Century
• The Dome Vol. 84

Jugendbücher
• Philip Pullman: Über den wilden Fluss
• Mary E. Pearson:  

Die Gabe der Auserwählten
• Charlie Higson:  

James Bond - Golden Boy

• John Green:  
Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken

• John Flanagan: Brotherband - Die 
Bruderschaft von Skandia 

Konsolenspiele - Nintendo Switch:
• Sonic Forces
• Splatoon 2
• Puyo Puyo Tetris

Romane
• Adriaan van Dis: Das verborgene 

Leben meiner Mutter
• Ildikó von Kürthy: Hilde - Mein neues 

Leben als Frauchen : Sehnsucht an 
der Leine, Irrsinn auf Hundewiesen 
und spätes Glück mit Gassibeutel

• Armando Lucas Correa: Das 
Erbe der Rosenthals

• Tom Hanks: Schräge Typen – Stories
• Jojo Moyes: Mein Herz in zwei Welten   

Sachliteratur:
• Patrizia Collard: Das kleine 

Buch vom achtsamen Leben
• Stephen Green: Dear Germany
• Ranga Yogeshwar:  

Nächste Ausfahrt Zukunft
• Sven Plöger:  

Gute Aussichten für Morgen
• Traumrouten in aller Welt - Die 

erlebnisreichsten Reiserouten, 
die faszinierendsten Reiseziele, 
detaillierte Routenkarten 

Öffentliche Schulbibliothek Oberkrämer  
Hauptstelle Vehlefanz, Tel. 03304 / 505223 
16727 Oberkrämer, Bärenklauer Str. 22

Zweigstelle Bötzow, Tel. 03304 / 508865
16727 Oberkrämer, Dorfaue 8

Montag: 
14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Dienstag: 
09:00 Uhr – 17:00 Uhr

zusätzlich während 
der Schulzeit
Donnerstag:
07:00 Uhr – 12:00 Uhr
Freitag:
07:00 Uhr – 10:00 Uhr

Montag: 
12:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag:
11:00 Uhr – 19:00 Uhr

Donnerstag:
09:00 Uhr – 14:00 Uhr
Freitag:
09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Die Vehlefanzer Bibliothek ist vom 14.05.2018 bis zum 18.05.2018 und am 25.05.2018 wegen Urlaub geschlossen.

„Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen“ ist ein 
bundesweites Leseförderprogramm, das Familien mit 
kleinen Kindern von Anfang an bis zu ihrem Eintritt in die 
Schule begleitet und aus drei aufeinander aufbauenden 
Phasen besteht. Es wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) finanziert und von 
der Stiftung Lesen durchgeführt. Kern der Initiative 
bilden die kostenfreien Lesestart-Materialien mit einem 
altersgerechten Buch sowie einem Ratgeber mit Tipps 
und Informationen zum Vorlesen und Erzählen im  
Familienalltag. 

Unter diesem Motto finden auch in den öffentlichen 
Schulbibliotheken der Gemeinde Oberkrämer regelmäßig 
Veranstaltungen statt. 

Herzlich willkommen sind bei uns Kinder ab drei Jahren 
mit ihren Eltern oder Großeltern unter anderem am 
06.06.2018 um 12:30 Uhr in der Bibliothek Bötzow:

„Wie Finduns zu Petterson kam“ 
- Vom Beginn eines wunderbaren Zusammenseins -

von Sven Nordqvist

Dorffest in Bötzow
Am Samstag, den 02. Juni 2018 
findet das Dorfest in Bötzow statt. 
Die Bibliothek wird von 13:00 Uhr - 
18:00 Uhr geöffnet sein, sodass jeder 
Interessierte Medien entleihen kann.

In dieser Zeit wird die Aktion „Blind 
Date mit einem Buch“ angeboten

Wir empfehlen auch immer gern 
die Nutzung der E-Medien!

Unter www.onleihe.de/oberhavel können e-books, 
e-paper und e-audio ausgeliehen werden.
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Berichte und Informationen aus der Jugendarbeit

Erdbeerkuchen backen

Die ersten Erdbeeren sind kaum im Geschäft und schon 
verlocken sie die Kids zum Backen von Erdbeerkuchen. Diesem 
Wunsch kamen die Betreuerinnen in Schwante und Bärenklau 
nach und es entstanden leckere Kuchen mit einer Pudding-
schicht und leuchtend roten Erdbeeren obendrauf, den sich die 
kleinen und großen Bäcker schmecken ließen.

Waffelbäckerei im Club Bötzow
Die Idee  zum Waffelnbacken hatten die Clubbesucher in Bötzow.  

Schnell war recherchiert, welche Zutaten dafür benötigt 
und eingekauft werden müssen. Jeder durfte mal den frisch 
hergestellten Teig in das Waffeleisen füllen und darauf achten, 
dass die Waffeln schön goldbraun wurden. 

Mit Puderzucker bestreut, wurden sie verzehrt. Es entstanden 
auch weitere Ideen was man beim nächsten Mal auf die Waffeln 
geben könnte.

„Handmade“ Burger aus Bärenklau
Die Bärenklauer Clubbesucher wünschten sich wieder einmal 
Burger. In der Vorbereitung wurden Tomaten, Zwiebeln, Gurken 
etc. geschnitten und in Schälchen bereitgestellt. Nachdem die 
gebratenen Pattis aus der Pfanne kamen, konnte es losgehen. 

Die Burgerbrötchen wurden mit Soßen versehen und nach 
Belieben belegt. Einige Burger glichen schon kleinen Türmchen, 
so dass das Abbeißen schwierig war. Zum Schluss waren sich 
alle einig, dass die Eigenkreationen sehr gut mundeten und 
es mit Sicherheit nicht der letzte Burger Day im Bärenklauer 
Jugendclub war. 

Jeder wollte und durfte an das Waffeleisen.

Die Zutaten stehen bereit, die Burger können nach Belieben zusammengestellt 
werden.Ruck zuck war dieser leckere Kuchen verputzt.
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Berichte und Informationen aus der Jugendarbeit 

Kreative Kids in Bötzow
Den Kids in Bötzow fällt immer etwas ein, 
wie sie sich kreativ beschäftigen können. 

So kommt auch die Dekoration des 
Clubs nicht zu kurz. Gemeinsam wurde 
beratschlagt, wie man den Durchgang 
von einem zum anderen Raum gestalten 
kann. Die Lösung war schnell gefunden 
und so wurde ein netzartiger Vorhang 
aufgehängt und mit bunten Bändern 
liebevoll gestaltet.

Kinobesuch in den  Osterferien
Der letze Ferientag war der obligatorische  
Kinotag. Die Betreuer und Clubbesucher 
machten sich  mit vier Autos auf den Weg 
in den Filmpalast nach Oranienburg. Der 
Film „Jim Knopf und  Lukas der Lokomo-
tivführer“ lief über die Leinwand. Viele der 
kleinen und großen Kinogänger kennen 
diese Geschichte aus der Augsburger 
Puppenkiste. 

Dass die Geschichte von Michael Ende 
nun verfilmt wurde fanden sie gut und 
wurden beim Schauen des Films auch 
darin bestärkt, dass es lohnenswert war 

mit ins Kino zu fahren.

Osterbasteln in den Clubs
Um die Clubs zur Osterzeit entsprechend 
zu schmücken stand basteln auf dem 
Programm. 

Die Betreuer der  Clubs hatten viele 
Ideen, wie dieses gelingen soll. Es wurden 
Ostereier angemalt und verziert und 
weitere Osterdeko künstlerisch gestaltet.  
So bekamen die Clubs auch gleich noch 

einen Hauch von Frühling.

Osterbrunch, Eiertrudeln 
und Ostereiersuche  auf dem 
Botscheberg (Bosselberg) in 

Vehlefanz
Ein größeres gemeinsames Event  der 
Jugendarbeit in Oberkrämer zur Osterzeit 
war das Ostereiersuchen und Eiertrudeln 
auf dem Botscheberg. In den Clubs 
wurden dafür viele Eier gekocht und 
gefärbt.  

Bevor sich dann alle gemeinsam auf den 
Weg  machten, wurde ausgiebig im Club 
Vehlefanz gefrühstückt.

Gut gestärkt ging es los. Der  „Osterhase“ 
hatte die mit vielen Leckereien gefüllten 
Beutel gut versteckt, so dass sich die 
Kids beim Suchen ordentlich anstrengen 
mussten. 

Nachdem auch das letzte Versteck 
gefunden war, ging es ans Eiertrudeln. 

Einige Eier erwiesen sich als recht 
hartnäckig und wollten nicht kaputt gehen. 

Nachdem die Siegerin ermittelt 
war, verweilten wir bei strahlendem 
Sonnenschein noch eine Weile auf 
dem Botscheberg, bevor der Rückzug 
angetreten wurde.

In eigener Regie gefertigte Raumgestaltung .

Beim intensiven Erstellen der Osterdeko.

Es sind wurnderschöne Sachen entstanden.

Ausstattung der Schulstation in der  
Grundschule Bötzow

Mit den Fördermitteln zur Jugendförderung des Landkreises Oberhavel 
wurde die Grundausstattung des Büros der Sozialarbeit an Schulen 
in der Schulstation der Grundschule Bötzow angeschafft. Es wurde 
Computertechnik mit Drucker, Schreibtisch, Schreibtisch- und Bürostuhl 
gekauft.

Beim Eiertrudeln auf dem Botscheberg.

Die Kids genießen die wärmenden Sonnenstrahlen...
... endlich Frühling

Fotos (8) Jugendarbeit Oberkrämer
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Der Aussichtspunkt wurde von den Kindern gleich 
ausprobiert. 

Wanderbank: 
Bärenklau hat eine neue Bank. Der 
Heimatverein stellte mit Hilfe einer 
Bärenklauer Firma am schwarzen Damm 
eine Bank auf. An diesem Platz können 
sich  Wanderer ausruhen und den 
Ausblick bewundern.

Frühjahrsputz:

Einige Mitglieder des Heimatvereins 
trotzten Ende März dem kalten Wetter  
und machten Frühjahrputz vor der 
Remonteschule. 

Die Beete wurden gesäubert und 
Frühblüher sorgen jetzt für schöne 
Farbkleckse vor der Remonteschule.

9. Buchlesung am Museum:
Illusionen und optische Täuschung war das 
Thema der diesjährigen Buchlesungen.

Am Donnerstag, den 12.04.2018 zeigten 
die Kinder der Kita aus Bärenklau ihre 
Experimente. Die kleinen Forscher 
legten einen Steingarten an und hatten 
CD-Brummkreisel  entworfen. 

Die Vier- bis Fünfjährigen bereiteten einen 
Größenvergleich von zwei Türmen vor. Je 
nach Betrachtungswinkel erschien mal 
der eine, mal der andere Turm höher. 

Nach kurzer Stärkung und einer kleinen 
Vorlesegeschichte ging es nach draußen 
zum Storchenpodest am Remontehof. 

Die Kinder erklommen  die Stufen des 
Podestes und konnten die Störche durch 
ein Fernglas beobachten. Zum Schluß 
dokumentierten alle zusammen die 
Ankunft der Störche auf der Hinweis-
Tafel am Remontehof-Spielplatz. Wir 
danken den kleinen Forschern aus der 
Kita Bärenklau, sowie der Kita-Leitung für 
ihren tollen Einsatz.

Am Freitag, den 13.04.2018 fand 
die Buchlesung für die Erwachsenen 
statt. Der Heimatverein hatte alles  gut 
vorbereitet, die Stühle waren aufgestellt, 
die Leselampe positioniert,  Häppchen 
und Getränke  bereitgestellt. 

In gemütlicher Atmosphäre stellte unsere 
Kita-Leiterin Frau Schenk die Experimente 
der Kinder vor und animierte alle Gäste 
zum Mitmachen und Ausprobieren. 

Nach ausführlichem Testen gaben uns 
die Autoren einen kleinen Einblick in Ihre 
Kunst. Gelesen wurde von Träumen und 
Illusionen. Am Ende war dann nichts so, 
wie es am Beginn des Werkes erwartet 
wurde. 

Eine Geschichte hatte das Thema „Freitag 
der dreizehnte“. Zusammenfassend und 
kurz gesagt hatte einer der handelden 
Personen  einen ausgesprochen 
schlechten Tag. 

Am Ende der Buchlesung wurde es 
dann richtig gruselig. Gespensterge-
schichten passten zur Dämmerung und 
dem einsetzenden Regen, der auf´s  
Museumsdach prasselte. Als dann auch 
noch Gewitterblitze aufleuchteten, war 
Gänsehaut garantiert. 

Die schöne Stimmung  mit spannenden 
Geschichten, den passenden Effekten in 
Form von Regen, Blitzen und einsetzender 
Dämmerung, ließ diese Buchlesung zu 
einem besonderen Erlebnis werden. 

Wir danken den Autoren, Zuhörern und 
Mitwirkenden auf´s Herzlichste. Der 
Heimatverein hofft  auf überraschende 
Experimente der Kinder und viele Gäste 
zur nächsten Buchlesung. 

Termine zum Vormerken:
• 20.05.2018 

Internationaler Tag der Museen: 
Auch das Museum am Remon-
tedepot wird an diesem Tag 
besetzt sein und freut sich auf 
interessierte Besucher.

• 09.06.2018 - 10.06.2018  
Brandenburger Landpartie: 
Der Heimatverein und der 
Jugendclub Bärenklau beteiligen sich 
an der Brandenburger Landpartie. 
Auch das berühmte Feuerwehrauto 
K 30 wird zu bestaunen sein. Das 
Museum hat am 09.06. geöffnet. 

• 01.07.2018  
Familienfest am Remontehof:   
Ab 14.30 Uhr gibt es auf dem 
Remontehof für Groß und Klein 
einiges zu Erleben. Natürlich hat an 
diesem Tag das Museum geöffnet 
und der K 30 steht auch bereit. Bei 
diesem gemütlichem Fest können 
sich die kleinen Gäste  austoben  
und die Großen austauschen. 
Unterstützt werden wir dankens-
werterweise vom Jugendclub.

• 07.09.2018 - 09.09.2018 
Erntefest:  
An diesem Wochenende feiert 
Bärenklau und der Heimat-
verein ist mit dabei.

• 16.11.2018  
Buchlesung:  
Wie immer ab 19.00 Uhr gibt es 
Tolles zu hören und zu bestaunen.

• 02.12.2018  
Advent am Museum:  
Wie auch schon 2017 wird es am 
Ende des Jahres noch einmal 
behaglich am Museum. Bei 
warmen Speisen und Getränken 
bietet sich die Möglichkeit, die 
Adventszeit besinnlich zu begehen.

Auf viele Besucher freut sich der 
Heimatverein Bärenklau

Diese Bank lädt zum Verweilen ein.      

Gedankt wurde u. a. Herrn Zehm, Frau Schenk und 
Herrn Werner.
          Fotos (3): Heimatverein

Neues vom Heimatverein Bärenklau e.V.
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Sabine Weczera;   
Elternbriefe Brandenburg

Sie sind gleich zweifache Eltern geworden? 
Doppelten Glückwunsch, denn Ihre Babys 
sind etwas ganz Besonderes!

Nur etwa 16 von 1000 Geburten sind 
Zwillingsgeburten. Das „doppelte Glück“ 
stellt Eltern aber auch vor die Heraus-
forderung, für zwei Säuglinge gleichzeitig 
da zu sein. 

Manches, was bei einem Kind problemlos 
geht, ist bei zweien nicht so einfach 
– Füttern nach Bedarf etwa oder das 
wohlverdiente Nickerchen, wenn das Baby 
tagsüber ebenfalls schläft. 

Doch mit der Zeit und einer guten 
Organisation werden Sie Ihren Alltag in den 
Griff bekommen und Ihre eigene Routine 
entwickeln.

Auch wenn Säuglinge natürlich noch 
keinen festen Rhythmus haben: Versuchen 
Sie, einen Arbeits- und Ruheplan zu 
erstellen, um Ihren Tag zu strukturieren. 
Wenn möglich: Füttern Sie beide Zwillinge, 
auch wenn vielleicht nur einer Hunger hat. 
Bereiten Sie so viel wie möglich vor, wenn 
gerade Zeit dazu ist.

Um beide Babys gleichzeitig zu füttern – 
egal ob an der Brust oder mit der Flasche 
– bedarf es einiger Übung. 

Wenn Ihnen das noch nicht gelingt, können 
Sie den wartenden Zwilling recht gut in 
einer Wippe beruhigen, bis er an der Reihe 
ist.

Netzwerke sind für alle Eltern wichtig – für 
Zwillingseltern ganz besonders. Holen Sie 
sich Unterstützung, spannen Sie Freunde, 
Verwandte und Besucher ein. Wie wäre es 
zum Beispiel, wenn jeder, der zu Besuch 
kommt, etwas für Sie zu Essen mitbringt?

Eine vernünftige Aufgabenverteilung ist 
für Zwillingseltern besonders wichtig. 
Sprechen Sie sich ab, wer welche Arbeiten 
übernimmt. Und versuchen Sie es so zu 
organisieren, dass jeder auch mal Zeit für 
sich hat.

Elternbrief 2: 2 Monate: Zwillinge – Glück im Doppelpack

Interessierte Eltern können  diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die Internetpräsenz des Arbeitskreises  
Neue Erziehung e. V. www.ane.de, oder per Email an 
ane@ane.de, über eine Sammelbestellung in Ihrer Kita oder per  
Telefon 030 259006-35 bestellen. 
Die Elternbriefe kommen altersentsprechend bis zum  
8. Geburtstag in regelmäßigen Abständen nach Hause, auch für 
Geschwisterkinder.
Die kostenlose Verteilung der ANE-Elternbriefe im Land 
Brandenburg wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF).

Bärenklauer Storch ist da!
Ganz pünktlich – Anfang April kam unser Storchenpaar an und 
bezog seinen Horst am Remontehof. Das Schild zur Begrüßung 
des Storches am Dorfkrug ist aufgestellt, der „Storchenvater“ 
Heigel wurde informiert. 

Unsere Störche fanden ihr Nest bestens gerüstet vor, denn 
Herr Dummer reinigte es gemeinsam mit interessierten jungen 
Familien. Diese Arbeit muß regelmäßig erfolgen, so können 
sich die Tiere gut entwickeln und das Nest behält seinen soliden 
Stand und kann nicht abstürzen. Herr Dummer ist auch im 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin für die geschützten Brutstätten 
der Störche unterwegs. Die Anwohner und Eigentümer des 
Gebäudes nahmen interessierten Anteil an der ehrenamtlichen 
Abend-Aktion. 

Auch das Storchenpodest ist wieder aufgestellt. Von dort haben 
alle wieder die Chance, die Tiere zu beobachten und vielleicht 
ein paar tolle Fotos zu schießen.

Danken möchte ich an dieser Stelle allen Helfern und Storchen-
freunden!

Gundula Klatt
Ortsvorsteherin

Anweisungen lesen und dann vom Podest aus Störche beobachten.  
  Foto: G. Klatt

Anzeigen

Antennen- u. Elektroservice
- Handwerksbetrieb -

Detlef Dobbertin
OT Bärenklau

Wendemarker Weg 52
16727 Oberkrämer

(u. Fax: (03304) 250 452

• Vertrieb von Fenstern und Türen • Tischlerarbeiten
aller Art • Service für Hausverwaltungen

Wilhelmstraße 16 • 16727 Oberkrämer/OT Marwitz
Telefon: 0 33 04/50 50 63 · Funk: 0170/550 95 37
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Am  Freitag, den 01.06.2018 lädt die evangelische 
Kirchengemeinde zum Konzert um 19:00 
Uhr in die Kirche zu Bötzow ein. Zu Gast 

ist der Kammerchor „Leo Wistuba“
Eintritt frei, Spenden erbeten!

Bürgerkönigsschießen  am Freitag, den 01.06.2018  
im Vereinshaus des 1. SSV „1981“ 

Bötzow e. V., Veltener Str. 53
Keine Probe - 5 Schuss Wertung für 2 Euro

Dank Ihrer Teilnahme ist die Sammlung 
bisher ein toller Erfolg gewesen. Weit über 
7.000 Stifte warten im Gemeindehaus der 
Evangelischen Kirche in Vehlefanz auf 
den Versand.

Die Evangelische Kirche Vehlefanz-
Schwante (hierzu gehören die Ortsteile 
Bärenklau, Eichstädt, Neu-Vehlefanz, 
Schwante und Vehlefanz) feiert 
am 23.06.2018 ab 14:00 Uhr das 
Gemeindefest.

Während des Gottesdienstes sollen 
die gesammelten Stifte symbolisch 
übergeben werden. Hierzu möchte die 
Evangelische Kirche Vehlefanz Schwante 

alle Einwohner der Gemeinde Oberkrämer 
herzlich einladen.

In der Woche danach werden die Stifte 
versandt. Die Stifte werden recycelt 
und die Syrischen Mädchen im Libanon 
erhalten den Erlös, für ihre Weiterbildung.
Nebenbei tun wir durch das Recycling 
auch etwas für unsere Umwelt.

Nochmals vielen Dank an alle für das 
Mitwirken bei der Sammlung. Ohne 
Sie wäre der tolle Erfolg nicht möglich 
gewesen. Vielleicht erreichen wir 
gemeinsam das Ziel, bis zum 23.06.2018 
über 10.000 Stifte zu sammeln. Also bitte 
weiter sammeln!

Stifte machen Mädchen stark - Die Sammlung endet am 23.06.2018

Katrin Pagels
Steuerberaterin

Mühlenweg 7
16727 Oberkrämer

Sprechzeiten:
Mo. bis Fr.  8.00 bis 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

pagels.steuerberaterin@t-online.de

Kompetenz für gesunde Zahlen!

Festnetz
033055/224112

Mobil: 0176/61092528
Fax: 033055/223726 Innungsbetrieb

Lindenweg 7
16727 Oberkrämer
OT Schwante
Mobil 0171/82 44 354
Tel. 033 055/71 534
Fax 033 055/71 535
info@elektro-tetschke.de
www.elektro-tetschke.de
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Deutscher Mühlentag 
- In Vehlefanz an zwei Mühlen -

Am Pfingstmontag, den 21.05.2018, laden traditionell zahlreiche 
Mühlen in Deutschland zum „Deutschen Mühlentag“ (DMT) ein, 
diesmal ist es die 25. Veranstaltung! 

In Vehlefanz öffnen an diesem Tag gleich zwei Mühlen ihre Türen 
für Interessierte und Neugierige von 11 – 17 Uhr.

• Bockwindmühle „Schön Kathrein“, in der Lindenallee 71 
(Ortsausgang nach Schwante),

• Motormühle „Otto Bathe“, in der Lindenallee 8, 

Am Mühlenbock der „Schön Kathrein“ wird frisch gebuttert, Kinder 
können an der Aktivstrecke Korn zu Mehl vermahlen und drei 
Müller führen durch die Mühle und die Mühlengeschichte.

Der Förderverein der Nashorn-Grundschule und die 6. Klasse 
lassen es nach frischem Kaffee und Kuchen duften. Wer es lieber 
deftig mag ist auch gut aufgehoben.

Am anderen Dorfeingang wird an diesem Tag die Einweihung des 
Mühlenhofes „Otto Bathe“ gefeiert. Mit Livemusik von Alex Nikols 
und den Vehlefanzer Amseln geht es musikalisch durch den Tag. 

Die Rhinland-Fleischerei sorgt für die deftige Stärkung der 
Gäste und das FIZ MTS (Forschungs- und Innovationszentrum 
Mensch-Technik-Straßenverkehr GmbH, Kremmen) verwöhnt die 
Besucher mit Kaffee, Kuchen & Bowle. Auch hier wird durch die 
Mühle und die Mühlengeschichte geführt.

Zwischen beiden Mühlen fährt eine Kutsche und shuttelt die 
Mühlenfans wie zu alten Zeiten.

Informationen erhalten Sie in der Tourismusinformation neben der 
Bockwindmühle oder unter 03304 2061227.

Der Allgemeine Behindertenverband  
Land Brandenburg e. V. (ABB e.V.) 
gestaltet während der Sommerferien 
spannende Erlebnisfreizeiten für 
Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderung. 

Die Betreuung während der Durchführung 
übernimmt ein ehrenamtliches Team 
bestehend aus über 90 Betreuern,  
darunter Ärzte, Krankenschwestern, 
Pädagogen und pflegerisches 
Fachpersonal. 

Mit dem individuellen Betreuungskonzept 
können auch Teilnehmern mit speziellem 
Betreuungsbedarf (medizinisch, pflege-
risch, sozialpädagogisch) erlebnisreiche 
Ferien mit viel Spiel und Spaß, schönen 
Festen und aufregenden Abenteuern 
geboten werden.

Es finden zwei Erlebnisfreizeiten mit  
je 120 Kindern und Jugendlichen  
mit & ohne Behinderung in der  
Europäischen Jugenderholungs- und 
Begegnungsstätte (EJB) am wunder-
schönen Werbellinsee bei Joachimsthal 
in der Schorfheide statt.

Eine Einzelfallbetreuung rund um die 
Uhr kann trotz des guten Betreuungs-
schlüssels nicht ermöglicht werden.

Gemeinsame Ferien mit Geschwistern 
und Freunden – auch mal ohne Eltern 
– machen diese Erlebnisfreizeiten 
damit zu einem besonderen sozialen 
Erfahrungsort.

In diesem Jahr finden die Erlebnis-
freizeiten zu folgenden Terminen statt:

1. Durchgang 22.07. bis 04.08.2018 

2. Durchgang 05.08. bis 18.08.2018 

Das Antragsformular und weitere 
Informationen finden Sie unter:  

http://www.abbev.de/cms-erlebnisfreizeiten/

Erlebnisfreizeiten für Kinder mit und ohne Behinderung am Werbellinsee 
Informationen vom Behindertenbeauftragten Bernd Ostwald

Für die Planung 2019
Seit 28 Jahren finden jährlich 
während der Sommerferien in 
Brandenburg die spannenden 
Erlebnisfreizeiten für Kinder und 
Jugendliche statt. 

Im November/Dezember 2018 
werden die Termine für 2019 bekannt 
gegeben. 

Gerne informieren ich Sie hierüber 
über das Amtsblatt.
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VOLKER BAUM RECHTSANWALT
FACHANWALT FÜR FAMILIENRECHT

FACHANWALT FÜR BAU- UND ARCHITEKTENRECHT

Erbrecht
Arbeitsrecht

Vertragsrecht
Kapitalanlagerecht

Straßenverkehrsrecht

Neuendorfstraße 18a‚ 16761 Hennigsdorf
Tel.:03302 4940740

Zweigstelle: Kurzer Damm 8‚ 16766 Kremmen
Tel.:033055 71280

www.ravbaum.de

Erbrecht
Arbeitsrecht
Vertragsrecht

Straßenverkehrsrecht
Wettbewerbs- u. Urheberrecht

Jan Waßerfall
Rechtsanwalt

Versicherungsrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht
Arbeitsrecht

Forderungsinkasso
OT Schwante
Schilfweg 11

16727 Oberkrämer
Telefon 033055/23 83 42
Telefax 033055/23 83 43

www.wasserfall.com
anwalt@wasserfall.com

Sie möchten Ihr Haus oder Grundstück
bestmöglich und schnell verkaufen?

www.immobilien-oberkraemer.de
Wir sind Ihr Makler vor Ort, kennen den regionalen

Markt und finden auch für Ihre Immobilie schnell den
richtigen Käufer.

OBERKRÄMER-IMMOBILIEN ANDREAS H. KALLMEIER

...der Makler in, aus und für Oberkrämer

Tel.: 0 33 04 - 203 54 54
Bärenklauer Straße 2 - 16727 Oberkrämer - OT Vehlefanz

Termine täglich nach Vereinbarung

Jörg Dulitz
➣ Heizung - Sanitär

➣ Gas, Lüftung
➣ Solarenergie

➣ Sauna
➣ Regenwassernutzung

➣ Wartung, Verkauf
Breite Straße 26

16727 Oberkrämer
OT Marwitz
(03304)3 45 20

Fax (03304)3 40 38
☎
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Stralsunder Straße 3 Tel. 03301-59 70-0 www.anwaltskanzlei-steffen.de
16515 Oranienburg Fax 03301-70 21 01 info@anwaltskanzlei-steffen.de

Bürozeiten: Mo., Di., Do., 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-18.00 Uhr
Mi. 8.30-13.00 Uhr, Fr. 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung!

Telefon: (0 33 04) 5621 35
(03304) 5031 22

Fax: (0 33 04) 50 40 10
Funk: (0172) 718 21 64

Internet: www.stange-frank.ad-autodienst.de
E-Mail: stange-frank@t-online.de

Oranienburger Weg 8, 16727 Oberkrämer, OT Vehlefanz

Reparaturen aller Art
an PKW + LKW

Unfallschäden
Motorinstandsetzung

TÜV und AU
Reifendienst

 Am Markt   
      Velten
allianz-mertsch.de       /          

Beratung 
so, wie Sie es wirklich brauchen:
verständlich, kundenoriennert
und vertrauensbildend.

Wir sichern Sie ab.

Hauptvertretung 
Philipp Mertsch 
(B.A. BWL) Versicherungsfachmann (IHK)
Finanzanlagefachmann (IHK)

SachversicherungenPersonenversicherungenAbsicherung & Finanzpläne,,Rund ums Bauen,,
Investment, Geldanlagen &Vermögensauuau

Guter Rat und gute Räder!

Berliner Straße 48
16761 Hennigsdorf
Tel.: 03302/224100
www.zweirad-ebert.com

Fahrräder • Motorroller

Motorräder

Werkstatt • Zubehör

E-Bike Service Center

Bitte vereinbaren 
Sie telefonisch 

einen persönlichen 
Beratungstermin!

Zum Heidegarten 12A, 16727 Oberkrämer
OT Eichstädt, Tel. 0 33 04/20 13 44
info@traum-fenster.com, www.traum-fenster.com

Räume neu erleben Ihr Partner für kreative Raumgestaltung
In unserem Gardinenfachgeschäft kommen fachliche Kompetenz 

bei der Planung sowie präzise Ausführung zusammen.

Sie finden unser Hauptgeschäft in 13405 Berlin-Reinickendorf
Scharnweberstraße 28, Tel. 030/4 12 16 97,www.gardinen-duering.de

� Kostenlose Heimberatung
� Sonnen- & Insektenschutz
� Plissees
� Flächenvorhänge
� Vom Aufmaß bis zur Anbringung

– alles aus einer Hand
� Qualität garantiert zum besten Preis



Seite 18 Amtsblatt für die Gemeinde Oberkrämer

Amtsblatt 3 - Jahrgang 17

Anzeigen

b.b.h.

Mitglied im Bundesverband selbstständiger
Buchhalter und Bilanzbuchhalter

Buchhaltungsservice*, Unternehmensberatung
und Existenzgründerberatung

Uta Garnitz
Diplom Betriebswirtin (FH)

Vehlefanzer Str. 19 · 16727 Oberkrämer
Tel. 03304 25 19 65 · Fax 03304 5 22 07 26

Mobil 0170 161 62 27 · uta.garnitz888@t-online.de

– *Buchen laufender Geschäftsvorfälle –

Praxis für
Podologie &

med. Kosmetik
•	 Podologie und med. Fußpflege	(mit	Krankenkassenzulassung)
	 Behandlung	von	Risikopatienten	mit	Diabetes	und
	 Durchblutungsstörungen	-	auch	Hausbesuche	möglich

•	 klassische Kosmetikbehandlung	Gesicht	und	Dekollete
•	 Permanent Make-up	an	Lippen,	Augen	und	Augenbrauen
•	 Microblading	dauerhaft	schöne	Augenbrauen	
•	 Microneedling	Behandlung	von	Aknenarben	&	Pigmentstörungen	
•	 Faltenunterspritzungen	mit	Hyaluronsäure	und	Botulintoxin	
•	 Fadenlifting	

Lindenallee	76	•	16727	Oberkrämer/OT	Vehlefanz
Tel.:	0	33	04/20	07	74 •Insektenschutz

•Rollläden
•

Haustüren•
Innentüren•

Motorisierung

•Garagentore

Ausstellung: 
Mo-Fr 13.00-16.30 Uhr
Viktoriastr. 62a
16727 Velten
Tel. 03304-34 016 

www.gutschmidt.de

+ Fertigparkett
+ Parkett
+ Dielung
+ Kork
+ Laminat
+ komplette Trockenunterböden
+ Farbdielung schleifen

Inhaber:

Siegbert Stange
Westrandsiedlung 53 A

16727 Velten
Tel.: 0 33 04/3 37 51

Fax: 0 33 04/38 07 94
Funk: 0172/3 27 77 46
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Taxibetrieb
Frank Reichhelm
Am Heidekrug 38
16727 Velten

Autotelefon: 0170/963 40 71
Fax: (0 33 04)50 37 75
E-Mail: taxi-velten@gmx.de

• Krankenfahrten für
alle Kassen

• Flughafentransfer
• Vorbestellung

(0 33 04) 50 20 09(

TAXI
www.taxi-velten.de

               
      

    
    

   
   

   
    

     
TINA -TOURS                                    

Martina Schwabe

Flughafen-Transfer mit Kleinbus• 
Fahrten für alle Krankenkassen, • 
nur für gehfähige Personen

 
 z.B. zur: - Dialyse
  - Bestrahlung
  - Chemo

Mühlenweg 3
16727 Oberkrämer OT Schwante

Tel.:033055/72992  Funk: 0151/15532883

Uta Garnitz · Beratungsstellenleiterin
Vehlefanzer Straße 19 · 16727 Oberkrämer 

Telefon: 033 04/25 19 64
Termin nach tel. Vereinbarung · Hausbesuche möglich

bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten
und Versorgungsbezügen. Die Nebeneinnahmen aus Überschussein-
künften (z.B. Vermietung, Zinsen) dürfen die Einnahmegrenze von
insgesamt 13.000 € bzw. 26.000 € bei Zusammenveranlagung nicht
überschreiten. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.

- Dichtheitsprüfung von Abwassersammelgruben,
 Kleinkläranlagen und Hausanschlussleitungen
- Wartung und Generalinspektion von 
 Leichtflüssigkeits- und Fettabscheideranlagen

 Am Eichenring 13, 16727 Oberkrämer
 Tel.: 03304 – 25 48 020, mail@ohv-abfall.de

Pro Seniorenpflege
im Land Brandenburg e.V.

Sozialstation Kremmen
Ruppiner Straße 27 • 16766 Kremmen
Tel.: 03 30 55/7 34 36
Fax: 03 30 55/23 86 93
www.pro-seniorenpflege.de
soz.kremmen@pro-seniorenpflege.de

Marwitzer Straße 118a
16727 Oberkrämer OT Bötzow

Preis nach Vereinbarung

Dipl. Psych. Gabriele Woelki
MPU-Beratung und Unterstützung

bei Zahnarzt-Phobie

Sofortige Unterstützung

0176 64 42 99 96
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Freiwillige Feuerwehr Oberkrämer  (Berichte und Fotos (6) Ingo Pahl)

Orientierungslauf der Jugend-
feuerwehren aus Oberhavel

Insgesamt trafen sich 24 Mannschaften 
aus dem Landkreis OHV am 24. März in 
Wensickendorf zum diesjährigen Orientie-
rungslauf. Für die ca. 240 Teilnehmer 
waren auf der ca. 5 km langen Strecke 
acht Stationen vorbereitet. 

Neben den üblichen Stationen, wie 
Wissenstest, Knoten, Schlauch kegeln 
etc. waren noch zwei Überraschungs-
aufgaben eingebaut worden. Das 
„Pylonenschießen“ und der „Eierlauf“ 
hatten es allerdings in sich. Mit dem 
Spreizer musste ein rohes Ei gegriffen 
werden und ca. 2 m transportiert und 
wieder abgelegt werden. 

Nach etwa fünf Stunden waren alle 
Gruppen wieder am Sammelplatz 
angekommen und mit der Siegerehrung 
wurde diese Veranstaltung beendent.

Stolz können wir auf unsere Marwitzer 
Mannschaft sein, die es zum dritten 
Mal geschafft hat, den Siegerpokal zu 
gewinnen. 

Neujahrsbowlen der Jugend-
feuerwehr Oberkrämer

Am 13. Januar trafen sich die Jugendfeu-
erwehren aus Oberkrämer zum 
zweistündigen bowlen in Velten. 

Nach der sportlichen Anstrengung  gab es 
noch Pommes und Nuggets zur Stärkung.

Jahreshauptversammlung 

Zur Jahreshauptversammlung trafen 
sich  die Kameraden und Kameradinnen 
am 27. Januar 2018 im Dorfkrug in 
Bärenklau. 

Als Erstes richtete der Gemeinde-
wehrführer David Ostwald Dankesworte 
an die Kameraden und -dinnen, an den 
Bürgermeister und an die Gemeinde-
vertreter. 

In seinen Ausführungen zog er Bilanz über 
die geleistete Arbeit in der Freiwilligen 
Feuerwehr und zog Vergleiche zu den 
Einsatzzahlen der Vorjahre.

Nach weiteren Ansprachen vom Bürger-
meister Peter Leys, vom Vertreter des  
Kreisfeuerwehrverbandes Jörg Wollanke 
sowie vom Kreisbrandmeister Steffen 
Malucha, wurden div. Ehrungen und 
Beförderungen durchgeführt. 

Die Medaillen für treue Dienste erhielten: 
Michelle Niemann für  10 Jahre (Kupfer), 
André Enge, Robert Much, Matthias 
Kaatsch und Steven Schult für 20 Jahre 
(Bronze).

Befördert wurden:
Sven Kummerer, Fabian Busse, Florian 
Busse, Kristina Gdanitz, Tim Marc 
Engelhard, Lucas Deter, Shannon-
Fancis Fischer, Philipp Neumann, Simon 
Jens Schülzky, Patrick Huth und Enrico 
Knoll jeweils zum Feuerwehrmann bzw. 
Feuerwehrfrau.

Denis Czeslinski, Stefan Poll und Kai 
Schulz jeweils zum Oberfeuerwehrmann,
Benjamin Ende, Stefan Weigel und 
Kevin Kuklok jeweils zum Hauptfeuer-
wehrmann,
Nico Sieg und Manuel Breest jeweils zum 
Löschmeister,
Enrico Hildebrandt zum Oberlösch-
meister,
André Hofmann und Lars Wilberg jeweils 
zum Hauptlöschmeister und
Karsten Hoffmann zum Ersten 
Hauptlöschmeister 

Nach dem offiziellen Teil wurde dann ein 
sehr umfangreiches und schmackhaftes 
Buffet eröffnet! 

Bürgermeister Peter Leys dankte allen Kameraden/
innen für die im vergangenen Jahr geleisteten Einsätze 
und beglückwünschte die geehrten und beförderten 
Kameraden und Kameradinnen.

Alle waren aktiv auf der Bowlingbahn.

Unsere Jugendfeuerwehr Übung macht den Meister
In diesem Falle gilt das nicht nur für die 
Kameraden/innen unserer freiwilligen 
Feuerwehr sondern auch für die Kinder 
und Erzieher der Kita in Marwitz.

Aus diesem Grund führten wir am  
20. April um 9:15 Uhr unsere jährliche 
Übung in der Kita Storchennest durch.

Zweck einer solchen Übung ist es, das 
Verhalten für den Ernstfall zu üben. 
Hier insbesondere über die einzelnen 
Fluchtwege den  Sammelplatz ruhig 
und geordnet zu erreichen.

Die Kameraden/innen  der Feuerwehr 
haben diese Übung genutzt um 
Taktische Vorgehensweisen zu 
trainieren.  

Im Anschluss wurde die Übung 
ausgewertet und zur Belohnung gab es 
Gummibärchen für die Kinder.

Bei dieser Übung, musste man beweisen, dass man 
mit dem Spreizer umgehen kann.

Unsere erfolgreiche Mannschaft aus Marwitz.

Die Einsatzkräfte treffen am Einsatzort ein.


